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Tagesordnungspunkt:

Vorstellung der Integrationsfachdienste im Rheinland

Kenntnisnahme:

Die Vorstellung der Arbeit der rheinischen Integrationsfachdienste wird gemäß Vorlage 
Nr. 15/1657 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe: PG 041

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

D r.  S c h w a r z
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Zusammenfassung: 

 

Das LVR-Inklusionsamt hat unter anderem die Aufgabe der begleitenden Hilfe im Arbeits-

leben. Diese „umfasst auch die (…) psychosoziale Betreuung schwerbehinderter Men-

schen. Das Integrationsamt kann bei der Durchführung der begleitenden Hilfe im Arbeits-

leben Integrationsfachdienste (…) beteiligen.“ (§ 185 Abs. 2 Sätze 4, 5 SGB IX).  

 

Integrationsfachdienste (IFD) sind Dienste Dritter, die bei der Durchführung der Maßnah-

men zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden. Das 

LVR-Inklusionsamt finanziert bereits seit 40 Jahren Integrationsfachdienste (IFD), welche 

für die o.g. Zielgruppen sowie deren Arbeitgeber arbeitsbegleitende/psychosoziale Bera-

tung und Betreuung anbieten. Das LVR-Inklusionsamt bleibt dabei als Auftraggeber für 

die Ausführung der Leistungen der IFD verantwortlich (§ 194 Abs. 1 Satz 2 SGB IX). 

 

Die IFD werden im Auftrag der Integrationsämter oder der Rehabilitationsträger tätig. 

Gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeinsamen Empfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-

habilitation (BAR) zur Inanspruchnahme der IFD durch die Rehabilitationsträger liegt die 

Strukturverantwortung für die IFD beim Integrationsamt. Als strukturverantwortliche 

Stelle tragen die Integrationsämter somit dafür Sorge, dass der IFD für verschiedene 

Leistungsträger zur Verfügung steht und seine Beteiligung nach einheitlichen Grundsätzen 

erfolgt.  

 

Im Rheinland arbeiten derzeit 17 Integrationsfachdienste (IFD) mit 230 Fachkräften auf 

175 Personalstellen. An diesen IFD, die sich i.d.R. an den regionalen Zuschnitten der Ar-

beitsagenturbezirke bzw. den Bezirken der kommunalen Träger der Arbeitsvermittlung 

orientieren, sind insgesamt 32 Trägervereine und -gesellschaften beteiligt.  

 

Die Kernaufgabe der IFD ist nach wie vor die Beratung und Begleitung berufstätiger Per-

sonen mit einer Schwerbehinderung (Berufsbegleitung) und deren Arbeitgeber, um Ar-

beitsverhältnisse langfristig zu sichern.  

 

Zu den weiteren Aufgaben gehören: 

 

 Berufsorientierung und Vermittlung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf – KAoA-STAR. 

 Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt für  

o arbeitsuchende Personen aus Werkstätten für behinderte Menschen („LVR-

Budget für Arbeit – Aktion Inklusion“, siehe Vorlage Nr. 14/4014), 

o arbeitsuchende Rehabilitanden im Auftrag von Trägern der Rehabilitation 

o arbeitsuchende Personen im Auftrag zugelassener kommunaler Träger der 

Arbeitsvermittlung (sog. Optionskommunen). 

 

Diese Vorlage berührt unmittelbar die Zielfelder Z1 und Z2 (Partizipation, Personenzent-

rierung) sowie mittelbar alle Zielfelder des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-BRK. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/1657: 

 

1. Ausgangslage 

 

Das LVR-Inklusionsamt hat neben anderen Aufgaben unter anderem die Aufgabe der be-

gleitenden Hilfe im Arbeitsleben. Diese „umfasst auch die (…) psychosoziale Betreuung 

schwerbehinderter Menschen. Das Integrationsamt kann bei der Durchführung der be-

gleitenden Hilfe im Arbeitsleben Integrationsfachdienste (…) beteiligen.“ (§ 185 Abs. 2 

Sätze 4, 5 SGB IX).  

 

Integrationsfachdienste (IFD) sind Dienste Dritter, die bei der Durchführung der Maßnah-

men zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden. Das 

LVR-Inklusionsamt finanziert bereits seit 40 Jahren Integrationsfachdienste (IFD), welche 

für die o.g. Zielgruppen sowie deren Arbeitgeber arbeitsbegleitende/psychosoziale Bera-

tung und Betreuung anbieten. Das LVR-Inklusionsamt bleibt dabei als Auftraggeber für 

die Ausführung der Leistungen der IFD verantwortlich (§ 194 Abs. 1 Satz 2 SGB IX). 

 

Die IFD werden im Auftrag der Integrationsämter oder der Rehabilitationsträger tätig. 

Gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeinsamen Empfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-

habilitation (BAR) zur Inanspruchnahme der IFD durch die Rehabilitationsträger liegt die 

Strukturverantwortung für die IFD beim Integrationsamt. Als strukturverantwortliche 

Stelle tragen die Integrationsämter somit dafür Sorge, dass der IFD für verschiedene 

Leistungsträger zur Verfügung steht und seine Beteiligung nach einheitlichen Grundsät-

zen erfolgt.  

 

Im Rheinland arbeiten derzeit 17 Integrationsfachdienste (IFD) mit 230 Fachkräften auf 

175 Personalstellen. An diesen IFD, die sich i.d.R. an den regionalen Zuschnitten der Ar-

beitsagenturbezirke bzw. den Bezirken der kommunalen Träger der Arbeitsvermittlung 

orientieren, sind insgesamt 32 Trägervereine und –gesellschaften beteiligt.  

 

Die Kernaufgabe der IFD ist nach wie vor die Beratung und Begleitung berufstätiger Per-

sonen mit einer Schwerbehinderung (Berufsbegleitung) und deren Arbeitgeber, um Ar-

beitsverhältnisse langfristig zu sichern.  

 

Zu den weiteren Aufgaben gehören: 

 

 Berufsorientierung und Vermittlung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf – KAoA-STAR. 

 Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt für  

o arbeitsuchende Personen aus Werkstätten für behinderte Menschen („LVR-

Budget für Arbeit – Aktion Inklusion“, siehe Vorlage Nr. 14/4014), 

o arbeitsuchende Rehabilitanden im Auftrag von Trägern der Rehabilitation 

o arbeitsuchende Personen im Auftrag zugelassener kommunaler Träger der 

Arbeitsvermittlung (sog. Optionskommunen). 
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Die IFD führen pro Jahr ca. 12.000 Beratungen und längerfristige Begleitungen von Men-

schen mit einer (Schwer-) Behinderung sowie deren Arbeitgebern durch. 

 

Davon entfallen  

 

 52% auf die Begleitung und Sicherung von bestehenden Arbeitsverhältnissen von 

Menschen mit einer Schwerbehinderung und deren Arbeitgebern, 

 42% auf die Berufsorientierung und Übergangsbegleitung von Schülerinnen und 

Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach KAoA-STAR und 

 6% auf die Vermittlung von Werkstattbeschäftigten und Rehabilitanden. 

 

Diese Aufgabenbereiche werden in den IFD in der Regel von spezialisierten Fachkräften 

ausgeführt. Neben diesen aufgabenbezogenen Spezialisierungen innerhalb der IFD zeich-

nen sich die rheinischen IFD auch durch eine behinderungsspezifische Binnendifferenzie-

rung aus. Alle o.g. Aufgabenbereiche sind innerhalb der IFD zusätzlich auch auf verschie-

dene Behinderungsarten ausgerichtet, d.h. es gibt flächendeckende Angebote in den o.g. 

Aufgabenbereichen für Menschen mit seelischen Erkrankungen, geistigen und körperli-

chen Behinderungen, sowie Hör- und Sehbehinderungen. Darüber hinaus gibt es laufende 

Modellprojekte zur Entwicklung und flächendeckenden Implementierung von spezifischen 

IFD-Hilfen für Personen mit anderen Behinderungsbildern, wie z.B. Menschen aus dem 

Autismus-Spektrum oder Personen mit erworbener Hirnschädigung.   

 

2. Aktuelle Entwicklungen 

 

In den letzten Jahren sind in den IFD – neben den unter sehr starker politischer Be-

obachtung stehenden Arbeitsbereichen Budget für Arbeit und KAoA-STAR – verschiedene 

Trends zu beobachten, welche die Auslastung der IFD deutlich erhöht haben. 

 

Es gibt einen kontinuierlichen Anstieg des Unterstützungsbedarfs von Menschen mit 

Schwerbehinderung, die im allgemeinen Arbeitsmarkt einer sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung nachgehen bzw. einen erhöhten Beratungsbedarf von Arbeitgebern zum 

Umgang mit Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung. Parallel dazu nehmen Anträge 

auf Zustimmung zur Kündigung ab. Dies spricht dafür, dass Arbeitgeber langjährige Be-

schäftigte länger im Betrieb behalten möchten, selbst wenn Probleme auftreten. Dies 

wird auch dadurch bestätigt, dass die sog. Sicherungsquote, d.h. Arbeitsverhältnisse, die 

durch IFD-Beteiligung nachhaltig gesichert werden können, bei über 94% liegt. 

 

Weiterhin ist eine Zunahme der IFD-Beauftragungen von Fachdienstlichen Stellungnah-

men in Verwaltungsverfahren zu verzeichnen. Das LVR-Inklusionsamt hat in den letzten 

Jahren zusammen mit den IFD kontinuierlich daran gearbeitet, die Qualität der Fach-

dienstlichen Stellungnahmen, die durch die IFD erstellt werden, zu verbessern. Die deut-

liche Zunahme der Beauftragungen von Fachdienstlichen Stellungnahmen, z.B. zur Klä-

rung der Frage, wie groß bei einem schwerbehinderten Beschäftigten der behinderungs-

bedingte Unterstützungsbedarf ist, zeigt, dass diese Stellungnahmen mittlerweile in vie-

len Verwaltungsverfahren (Entscheidung über Leistungen an Arbeit nach § 27 SchwbAV 

oder im Budget für Arbeit) eine wichtige Entscheidungsgrundlage darstellen.    
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Ebenfalls zugenommen haben Arbeitgeberanfragen nach einzelfallunabhängiger Bera-

tung. Zu den Aufgaben des IFD gehört neben der einzelfallbezogenen Arbeit auch die In-

formation und Beratung von Arbeitgebern im Zusammenhang mit allen Fragen der Be-

schäftigung von Menschen mit einer Schwerbehinderung. Diese Anfragen nehmen in den 

letzten Jahren kontinuierlich zu, da Arbeitgeber zunehmend im Rahmen der Fachkräftesi-

cherung die Arbeit so organisieren, dass Menschen mit Behinderung länger wertschöp-

fend im Betrieb eingesetzt werden können. In diesem Zusammenhang werden von vielen 

Arbeitgebern die Informationen und innerbetrieblichen Schulungsmöglichkeiten der IFD 

sehr geschätzt. 

 

Der Zunahme solcher, einzelfallunabhängiger Arbeitgeberanfragen kann seit dem 

01.01.2022 dadurch begegnet werden, dass seitdem die Einheitlichen Ansprechstellen für 

Arbeitgeber (EAA) gem. § 185a SGB IX implementiert wurden, die solche Anfragen zu-

sätzlich zum IFD-Beratungsangebot bearbeiten können. Da sich hier IFD-Auftrag und 

EAA-Auftrag berühren, wurden in allen neu geschaffenen 8 EAA-Regionen im Rheinland 

auch die regionalen IFD-Träger beteiligt (Vorlage 15/802). 

 

 

In Vertretung 

 

 

 

D r.  S c h w a r z 
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